
 

 

Sachliche und zeitliche Gliederung 
 

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 
 

Ausbildungsberuf:   Industriekaufmann/-frau (VO 2024) 
 
 
Ausbildungsbetrieb:  ______________________________________________ 
 
 
Auszubildende/r:  ______________________________________________ 
 
 
In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung sind die zu vermitteln-
den Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbil-
dungsverordnung über die Berufsausbildung zum/r Industriekaufmann/-kauffrau in der  
Fassung vom 12. März 2024 wiedergegeben. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschul-
unterrichtes und der Abschlussprüfungen Teil 1 und 2 des/der Auszubildenden ist im ange-
gebenen Ausbildungszeitraum enthalten. Änderungen des Zeitumfangs und des Zeitablaufs 
aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des  
Auszubildenden bleiben vorbehalten.  
 
Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestandteil des Berufsausbildungs-, bzw.  
Umschulungsvertrages. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam besprechen 
und die vermittelten Ausbildungsinhalte sind regelmäßig zu vermerken.  
 
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des  
Ausbildungsrahmenplans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n 
Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges 
Exemplar der sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. Für die Eintragung 
des Berufsausbildungsverhältnisses ist den einzureichenden Unterlagen lediglich dieses 
Deckblatt in Kopie beizufügen.  
 
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Nr. 8 und 9 genannten Berufsbild-
positionen sind in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln. Ein abweichendes 
Einsatzgebiet kann nach § 4 Abs. 4 der Ausbildungsverordnung festgelegt werden. 
 

Vertrieb    Personalwirtschaft 

Marketing    Leistungserstellung 

Beschaffung    kaufmännische Steuerung und Kontrolle 

Logistik     
________________________________ 

 
 
___________________   ______________________________ 
Datum                 Firmenstempel/Unterschrift  
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Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

 
 
Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche Richtwerte             
in Wochen 

1. bis 15. 
Monat 

16. bis 36. 
Monat 

1 Leistungserstellung planen und koordinieren 18 
 

2 Logistik und Lagerprozesse planen und steuern 14 
 

3 Beschaffung planen und steuern 14 
 

4 Marketingmaßnahmen planen und umsetzen  12 

5 Vertriebsprozesse umsetzen  14 

6 Personalprozesse umsetzen  14 

7 Kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen 5 10 

8  Einsatzgebietsspezifische Lösungen erarbeiten  13 

9 Einsatzgebietsspezifische Aufgaben und Prozesse koordinieren  13 

L
fd

. 
N

r.
 

Teil des Ausbildungsberufsbildes 

Zeitliche Richtwerte             
in Wochen 

1. bis 15. 
Monat 

16. bis 36. 
Monat 

1 Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung                  
sowie Arbeits- und Tarifrecht 

 

2 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
während der gesamten 

Ausbildung 
3 Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

4 Digitalisierte Arbeitswelt  

5 Digitale Geschäftsprozesse im Unternehmen gestalten 5 8 

6 Zusammenarbeit, Kommunikation und individuelle                           
Arbeitsorganisation gestalten 

8 8 
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Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

  

L
fd

. 
N

r.
 Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1. bis 15. 
Monat 

1 2 3 4  

1 

 

 

 

 

 

 

Leistungserstellung planen 
und koordinieren 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

 

a) wesentliche Produkte und Dienstleis-
tungen des Ausbildungsbetriebes be-
schreiben 

b) Prozesse der Leistungserstellung ent-
lang der Wertschöpfungskette erläu-
tern und ihre jeweiligen Schnittstellen 
benennen 

c) Leistungserstellung planen und koor-
dinieren und dabei Kunden- und Liefe-
ranteneinflüsse beachten 

d) Leistungserstellung dokumentieren 
und unter ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Gesichtspunkten 
bewerten 

 

 
 

18 
 
 
 

 
□ 

 

 
□ 
 
 

 
□ 
 
 
 
□ 

 

 

2 Logistik und Lagerprozesse 
planen und steuern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

a) Ziele, Aufgaben, Objekte und Abläufe 
der Logistikketten erläutern 

b) Logistik- und Lagerkonzepte analysie-
ren und bewerten sowie Vorschläge 
für Maßnahmen erarbeiten 

c) produktspezifische Lager- und Trans-
portvorschriften bei der Planung und 
Steuerung berücksichtigen und an-
wenden 

d) Transportträger und -mittel unter öko-
nomischen, ökologischen sowie sozia-
len Aspekten beurteilen und auswäh-
len 

e) Zusammenarbeit mit nationalen oder 
internationalen Logistikdienstleistern 
organisieren 

f) Bestände erfassen, kontrollieren und 
bewerten 

 

14 

 
□ 

 

□ 
 

 
□ 
 
 
 

 
□ 

 
 
 
□ 
 
 
□ 
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 Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
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n
 

v
e
rm

it
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lt
 

1. bis 15. 
Monat 

1 2 3 4  

3 Beschaffung planen und 
steuern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

a) Bedarfe für die Leistungserstellung 
ermitteln und Dispositionen durch-
führen 

b) Bestellmengen und -termine          
ermitteln 

c) Lieferantenmanagement nach     
ökonomischen, ökologischen, recht-
lichen und sozialen Gesichtspunk-
ten durchführen 

d) Bestellungen durchführen, die Ver-
tragserfüllung überwachen und 
Maßnahmen zu deren Sicherstel-
lung einleiten 

 

14 

□ 
 
 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

7 Kaufmännische Steuerung 
und Kontrolle durchführen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

a) Geschäftsfälle und -vorgänge       
entsprechend den Grundsätzen der 
Buchführung und der Bilanzierung 
prüfen und bewerten sowie bei Ab-
weichungen Maßnahmen ableiten 

 

5 

 

□ 
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

 
  

L
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. 
N

r.
 

 

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1 2 3 4  

1 Organisation des Ausbil-
dungsbetriebes, Berufsbil-
dung sowie Arbeits- und 
Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) den Aufbau und die grundlegenden Ar-
beits- und Geschäftsprozesse des Aus-
bildungsbetriebes erläutern  

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses er-
läutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten be-
schreiben  

c) die Bedeutung, die Funktion und die In-
halte der Ausbildungsordnung und des 
betrieblichen Ausbildungsplans erläutern 
sowie zu deren Umsetzung beitragen  

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden 
arbeits-, sozial-, tarif- und mitbestim-
mungsrechtlichen Vorschriften erläutern  

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des Aus-
bildungsbetriebes erläutern  

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-
organisationen und Gewerkschaften er-
läutern  

g) Positionen der eigenen Entgeltabrech-
nung erläutern  

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 
erläutern  

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 
und der beruflichen Weiterentwicklung 
erläutern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 
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Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
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n
 

v
e
rm
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te

lt
 

1 2 3 4  

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbe-
zogenen Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütungsvorschriften kennen und diese 
Vorschriften anwenden  

b) Gefährdungen von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz und auf dem 
Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-
beiten erläutern  

d) technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Vermeidung von Gefähr-
dungen sowie von psychischen und 
physischen Belastungen für sich und 
andere, auch präventiv, ergreifen  

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden  

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten  

g) betriebsbezogene Vorschriften des vor-
beugenden Brandschutzes anwenden, 
Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-
ben und erste Maßnahmen zur Brand-
bekämpfung ergreifen 

 

 

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

3 Umweltschutz und Nach-
haltigkeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgabenbe-
reich erkennen und zu deren Weiterent-
wicklung beitragen  

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick 
auf Produkte, Waren oder Dienstleistun-
gen Materialien und Energie unter wirt-
schaftlichen, umweltverträglichen und 
sozialen Gesichtspunkten der Nachhal-
tigkeit nutzen  

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Re-
gelungen des Umweltschutzes einhalten  

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-
terialien einer umweltschonenden Wie-
derverwertung oder Entsorgung zufüh-
ren  

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
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n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1 2 3 4  

  e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für 
den eigenen Arbeitsbereich entwickeln  

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen 
im Sinne einer ökonomischen, ökologi-
schen und sozial nachhaltigen Entwick-
lung zusammenarbeiten und adressaten-
gerecht kommunizieren 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

4 Digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Da-
ten sowie mit Daten Dritter umgehen und 
dabei die Vorschriften zum Datenschutz 
und zur Datensicherheit einhalten  

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen Me-
dien und informationstechnischen Syste-
men einschätzen und bei deren Nutzung 
betriebliche Regelungen einhalten  

c) ressourcenschonend, adressatengerecht 
und effizient kommunizieren sowie Kom-
munikationsergebnisse dokumentieren  

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen  

e) Informationen in digitalen Netzen recher-
chieren und aus digitalen Netzen beschaf-
fen sowie Informationen, auch fremde, 
prüfen, bewerten und auswählen  

f)  Lern- und Arbeitstechniken sowie Metho-
den des selbstgesteuerten Lernens an-
wenden, digitale Lernmedien nutzen und 
Erfordernisse des lebensbegleitenden 
Lernens erkennen und ableiten 

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, ein-
schließlich der Beteiligten anderer Ar-
beits- und Geschäftsbereiche, auch unter 
Nutzung digitaler Medien, planen, bear-
beiten und gestalten  

h) Wertschätzung anderer unter Berücksich-
tigung gesellschaftlicher Vielfalt praktizie-
ren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 
□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 
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Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
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n
 

v
e
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lt
 

1. bis 15. 
Monat 

1 2 3 4  

5 Digitale Geschäftspro-
zesse im Unternehmen 
gestalten 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 5) 

a) betriebliche Anwendungssysteme 
nutzen und deren Einsatzmöglichkei-
ten erläutern sowie Nutzen und Risi-
ken der Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen aufzeigen und be-
werten 

b) Datenquellen nach Kriterien, insbe-
sondere nach Aktualität, Seriosität 
und Verwendbarkeit, prüfen und be-
werten 

 

5 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

6 Zusammenarbeit, Kommu-
nikation und individuelle 
Arbeitsorganisation gestal-
ten 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 6) 

a) Zusammenarbeit mit internen und ex-
ternen Zielgruppen durch wertschät-
zende, vertrauensvolle und lösungs-
orientierte Kommunikation gestalten, 
auch in einer Fremdsprache 

b) kulturelle Unterschiede im eigenen 
beruflichen Kontext identifizieren, 
mögliche Auswirkungen auf die Kom-
munikation reflektieren und in der Zu-
sammenarbeit berücksichtigen 

c) unter Berücksichtigung der Ziel-
gruppe und des Sachverhaltes geeig-
nete analoge oder digitale Kommuni-
kationswege auswählen und zielfüh-
rend einsetzen 

d) Informationen recherchieren, auswer-
ten, auch in einer Fremdsprache, und 
daraus Reporte, Präsentationen und 
Gesprächsunterlagen situations- und 
adressatengerecht aufbereiten 

 

8 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 
Abschlussprüfung Teil 1 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der ersten 15 Monate 
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Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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 Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

16. bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  

4 Marketingmaßnahmen    
planen und umsetzen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

a) Leistungsspektrum des Ausbildungsbe-
triebes in den Markt einordnen und die 
Bedeutung für die Branche herausstel-
len 

b) unternehmensspezifische Marketingak-
tivitäten erläutern 

c) Ergebnisse der Marktbeobachtung und 
Marktanalyse für die Entwicklung und 
Planung von Marketingmaßnahmen 
nutzen und dabei aktuelle Trends be-
achten 

d) Marketingmaßnahmen unter Einhal-
tung rechtlicher Vorschriften und be-
trieblicher Vorgaben auswählen und 
umsetzen und dabei ökonomische, 
ökologische und soziale Aspekte be-
rücksichtigen 

e) Wirksamkeit von Marketingmaßnah-
men überprüfen und beurteilen sowie 
Vorschläge für künftige Maßnahmen 
ableiten 

12 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

5 Vertriebsprozesse         
umsetzen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

a) Preisermittlung und angebotsspezifi-
sche Kalkulationen sowie Angebotser-
stellung durchführen 

b) Auftragserfassung und für den Vertrieb 
relevante Terminkoordination mit inter-
nen und externen Schnittstellenpart-
nern durchführen und dabei Informati-
onsfluss sowie Datenqualität sicherstel-
len 

c) Rechnungen erstellen und nachverfol-
gen 

d) Reklamationen zu Produkt- und Pro-
zessqualität sowie Beschwerden ent-
gegennehmen, erfassen und bearbei-
ten 

e) Kundenbetreuung und -pflege sowie 
Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit 
und -bindung durchführen 

14 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
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Zu vermittelnde 
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Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 
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v
e
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16. bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  

  f)  Service-, Kundendienst- und Garan-
tieleistungen situations- und kunden-
gerecht organisieren und sicherstellen 

 

  

□ 

 

6 Personalprozesse            
umsetzen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

a) bei der Personalbedarfsermittlung mit-
wirken und Maßnahmen ableiten 

b) Konzepte der Arbeitsorganisation un-
terscheiden und bei der Personalein-
satzplanung mitwirken 

c) bei Maßnahmen zur Positionierung 
der Arbeitgebermarke für die Perso-
nalgewinnung mitwirken sowie den 
Stellenausschreibungs- und Personal-
auswahlprozess durchführen und da-
bei mit den betriebsverfassungsrecht-
lichen Organen zusammenarbeiten 

d) Einführung neuer Mitarbeitender be-
gleiten sowie bei Maßnahmen zur 
Personalbindung mitwirken 

e) bei personellen Maßnahmen erforder-
liche Meldungen veranlassen, Ver-
träge vorbereiten und Dokumente er-
stellen sowie im Personalverwaltungs-
system erfassen 

f) Entgeltbestandteile unterscheiden, we-
sentliche Positionen einer Entgeltab-
rechnung erläutern sowie Entgeltbe-
scheinigungen und weitere entgeltre-
levante Dokumente erstellen 

g) Maßnahmen im Rahmen von Qualifi-
kationsmöglichkeiten, insbesondere 
der Aus- und Weiterbildung, sowie der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
organisieren 

h) bei der Bearbeitung von personalbe-
zogenen Aufgaben betriebsinterne 
Schnittstellen berücksichtigen und ar-
beits- und sozialrechtliche Bestim-
mungen sowie betriebliche und tarifli-
che Regelungen einhalten 

14 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 
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16. bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  

7 Kaufmännische Steue-
rung und Kontrolle durch-
führen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

b) betriebliche Kosten- und Leistungs-
rechnung anwenden, insbesondere 
Kosten planen, erfassen und überwa-
chen, betriebliche Leistungen bewer-
ten und verrechnen sowie Maßnah-
men zur Zielerreichung vorschlagen 

c) betriebliches Controlling als Informa-
tions-, Planungs- und Steuerungs-
instrument nutzen, Kennzahlen ermit-
teln und analysieren sowie Hand-
lungsoptionen ableiten und unterneh-
merische Entscheidungen vorbereiten 

d) Finanzierungsmöglichkeiten und -kos-
ten für Aufträge, Investitionen und 
Projekte ermitteln und bewerten 

e) vor- und nachbereitende Tätigkeiten 
für Geschäftsabschlüsse, insbeson-
dere für den Jahresabschluss, durch-
führen 

 

10 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

8 Einsatzgebietsspezifische 
Lösungen erarbeiten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

a) Informationen für einsatzgebietsspezi-
fische Anforderungen beschaffen, 
auswerten und nutzen 

b) Arbeitsmethoden und Verfahren unter 
Beachtung der betriebsspezifischen 
Lösungen anwenden 

c) einsatzgebietsspezifische Aufgaben, 
Produkte, Dienstleistungen, Funktio-
nen und Prozesse zu den Kernaufga-
ben des Ausbildungsbetriebes in Be-
ziehung setzen sowie deren Bedeu-
tung, Zusammenhänge und Wechsel-
wirkungen darstellen und bewerten 

d) Einsatzgebietsspezifische Aufgaben 
kennzahlengestützt analysieren, 
Transfer- und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten überprüfen sowie Lö-
sungen erarbeiten 

e) einsatzgebietsspezifische Entschei-
dungsvorlagen strukturieren, aufberei-
ten und präsentieren 

13 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 

 

□ 

 

 

□ 
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16. bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  

9 Einsatzgebietsspezifische 
Aufgaben und Prozesse     
koordinieren 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

a) mit internen und externen Partnern 
einsatzgebietsübergreifend koope-
rieren und dabei die betriebliche 
Prozessorganisation, Terminvorga-
ben und Zuständigkeiten beachten 

b) Ressourceneinsatz und Leistun-
gen unter Beachtung wirtschaftli-
cher und zeitlicher Vorgaben pla-
nen, überwachen und steuern 

c) Prozesse des Einsatzgebietes 
analysieren, Teilprozesse verknüp-
fen und zur nachhaltigen Weiter-
entwicklung beitragen 

d) betriebliche Qualitätssicherungs-
systeme anwenden oder Qualitäts-
sicherungsprozesse umsetzen 

13 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1 2 3 4  

1 Organisation des Ausbil-
dungsbetriebes, Berufsbil-
dung sowie Arbeits- und 
Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) den Aufbau und die grundlegenden Ar-
beits- und Geschäftsprozesse des Aus-
bildungsbetriebes erläutern  

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses er-
läutern und Aufgaben der im System der 
dualen Berufsausbildung Beteiligten be-
schreiben  

c) die Bedeutung, die Funktion und die In-
halte der Ausbildungsordnung und des 
betrieblichen Ausbildungsplans erläu-
tern sowie zu deren Umsetzung beitra-
gen  

d) die für den Ausbildungsbetrieb gelten-
den arbeits-, sozial-, tarif- und mitbe-
stimmungsrechtlichen Vorschriften er-
läutern  

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des Aus-
bildungsbetriebes erläutern  

f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-
organisationen und Gewerkschaften er-
läutern  

g) Positionen der eigenen Entgeltabrech-
nung erläutern  

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträ-
gen erläutern  

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 
und der beruflichen Weiterentwicklung 
erläutern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1 2 3 4  

2 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbe-
zogenen Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütungsvorschriften kennen und diese 
Vorschriften anwenden  

b) Gefährdungen von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz und auf dem 
Arbeitsweg prüfen und beurteilen 

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-
beiten erläutern  

d) technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Vermeidung von Gefähr-
dungen sowie von psychischen und 
physischen Belastungen für sich und 
andere, auch präventiv, ergreifen  

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden  

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten  

g) betriebsbezogene Vorschriften des vor-
beugenden Brandschutzes anwenden, 
Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-
ben und erste Maßnahmen zur Brand-
bekämpfung ergreifen 

 

 

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

3 Umweltschutz und Nach-
haltigkeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgabenbe-
reich erkennen und zu deren Weiterent-
wicklung beitragen  

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick 
auf Produkte, Waren oder Dienstleistun-
gen Materialien und Energie unter wirt-
schaftlichen, umweltverträglichen und 
sozialen Gesichtspunkten der Nachhal-
tigkeit nutzen  

c) für den Ausbildungsbetrieb geltende Re-
gelungen des Umweltschutzes einhalten  

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-
terialien einer umweltschonenden Wie-
derverwertung oder Entsorgung zufüh-
ren  

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1 2 3 4  

  e) Vorschläge für nachhaltiges Handeln für 
den eigenen Arbeitsbereich entwickeln  

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelun-
gen im Sinne einer ökonomischen, öko-
logischen und sozial nachhaltigen Ent-
wicklung zusammenarbeiten und adres-
satengerecht kommunizieren 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

4 Digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

a) mit eigenen und betriebsbezogenen Da-
ten sowie mit Daten Dritter umgehen 
und dabei die Vorschriften zum Daten-
schutz und zur Datensicherheit einhal-
ten  

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen 
Medien und informationstechnischen 
Systemen einschätzen und bei deren 
Nutzung betriebliche Regelungen ein-
halten  

c) ressourcenschonend, adressatenge-
recht und effizient kommunizieren sowie 
Kommunikationsergebnisse dokumen-
tieren  

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen  

e) Informationen in digitalen Netzen re-
cherchieren und aus digitalen Netzen 
beschaffen sowie Informationen, auch 
fremde, prüfen, bewerten und auswäh-
len  

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Metho-
den des selbstgesteuerten Lernens an-
wenden, digitale Lernmedien nutzen 
und Erfordernisse des lebensbegleiten-
den Lernens erkennen und ableiten 

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten, 
einschließlich der Beteiligten anderer 
Arbeits- und Geschäftsbereiche, auch 
unter Nutzung digitaler Medien, planen, 
bearbeiten und gestalten  

h) Wertschätzung anderer unter Berück-
sichtigung gesellschaftlicher Vielfalt 
praktizieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

während der 
gesamten 

Ausbildung 

 

 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 
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 Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 
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n
 

v
e
rm

it
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lt
 

16. bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  

5 Digitale Geschäftspro-
zesse im Unternehmen 
gestalten 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 5) 

c) vorhandene Prozesse analysieren 
sowie Möglichkeiten zur digitalen 
Weiterentwicklung prüfen und dabei 
betriebliche Vorgaben, rechtliche Re-
gelungen und wirtschaftliche Aspekte 
berücksichtigen 

d) schnittstellenoptimierte, automati-
sierte Teilprozesse konzipieren und 
dabei die richtige Abfolge der Pro-
zessschritte beachten 

e) Digitalisierungskonzepten mit inter-
nen und externen Schnittstellen ge-
stalten 

f) komplexe Informationen, Informati-
onsstrukturen und Datenmengen aus 
unterschiedlichen Quellen und Syste-
men zusammenführen und auswert-
bar machen 

8 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

6 Zusammenarbeit, Kommu-
nikation und individuelle 
Arbeitsorganisation gestal-
ten 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 6) 

e) Arbeitsaufgaben strukturieren und 
priorisieren, die eigene Arbeitsweise 
reflektieren, Verbesserungspotential 
identifizieren und zur kontinuierlichen 
Verbesserung von Arbeitsprozessen 
im Betrieb beitragen 

f)  aufbereitete Informationen zielgrup-
pengerecht präsentieren, Bespre-
chungen moderieren 

g) Methoden der Projektarbeit unter-
scheiden und projektorientierte Ar-
beitsweisen anwenden 

h) aktiv an einer positiven Unterneh-
mens-, Kommunikations- und Fehler-
kultur mitwirken sowie zur Konfliktlö-
sung und Teamentwicklung im eige-
nen Arbeitsumfeld beitragen 

8 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

 
Abschlussprüfung Teil 2 

über die im Ausbildungsrahmenplan genannten                                                                    
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  

 


